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 Veröffentlicht am 31.10.1991

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §93 Abs3 lita;

Rechtssatz

Ausf zur Widersprüchlichkeit einer Bescheidbegründung (hier zu einem Bescheid, in dem die Berufung gegen die

Festsetzung der Schenkungssteuer abgewiesen wird), in der - in an sich zulässiger Weise (Hinweis E 24.10.1986,

84/17/0218) - die Begründung eines anderen Bescheides (hier Bescheid des FinA betre?end Grunderwerbsteuer) zum

integrierenden Bestandteil der erstgenannten Begründung erklärt wurde.
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